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heiten der meisten EU-Länder. Als die Staats- und Re-
gierungschefs im Dezember 1991 die europäische Wäh-
rungsunion beschlossen, lag die Schuldenstandsquote 
der EU-Länder im Schnitt bei 60% des BIP. Deutschland 
hatte 1991 allerdings eine Quote von nur 40,4%. Zudem 
war man überzeugt, dass die Forderung nach einer radi-
kalen Ausgabensenkung der öffentlichen Hände oder gar 
drastischer Steuererhöhungen zu Verwerfungen am Ar-
beitsmarkt und in der wirtschaftlichen Entwicklung führen 
würde.

Bei entsprechender Leistungsfähigkeit einer Volkswirt-
schaft ist eine Belastung des Staatshaushalts mit Zins-
leistungen in einer begrenzten Höhe ökonomisch verant-
wortbar. Die Höhe einer solchen Zinslastquote, d.h. des 
Anteils der Zinsausgaben an den Staatsausgaben, lässt 
sich nicht exakt bestimmen, da die Zinsausgaben wesent-
lich vom allgemeinen Zinsniveau abhängen. So lag die 
Zinslastquote 2002 bei 14,9%, als die Schuldenstands-
quote Deutschlands 61% betrug, während sie 2010 nur 
bei 10,9% lag, obwohl die Schuldenstandsquote Deutsch-
lands inzwischen auf 83,2% angestiegen war. Das Zinsni-
veau war 2010 eben deutlich günstiger als 2002.4

Überschreitet ein Land die Belastungsgrenze verliert die 
Politik jeglichen Gestaltungsspielraum und die Möglich-
keit, notwendige Investitionen zu tätigen, um die Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts zu erhalten. Ab einer be-
stimmten Verschuldungshöhe droht ein Land seine Kredit-

4 Bundesministerium der Finanzen: Monatsberichte, Juli 2003, S. 109, 
Oktober 2003, S. 92, Juli 2011, S. 96 und 107.

Was ist eine nachhaltige Finanzpolitik? Nachhaltigkeit 
wird in der Regel an der Generationengerechtigkeit fest-
gemacht.1 So soll eine Generation nur die Ressourcen 
verbrauchen, die nicht von der nächsten Generation be-
nötigt werden, kurz: Eine Generation soll nicht auf Kosten 
der nächsten Generation oder gar Generationen leben. 
Auf die Finanzpolitik bezogen heißt dies, dass eine Ge-
neration nicht mehr Vermögenswerte verbrauchen sollte, 
als sie schafft. Dies gilt sowohl für den privaten als auch 
für den öffentlichen Haushalt. Bei öffentlichen Haushalten 
ist Maßstab des Vermögenswerts die Wirtschaftsleistung, 
die im Land bzw. in der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft erbracht wird, also die Summe der produ-
zierten Güter und erbrachten Dienstleistungen.2 Nachhal-
tige Finanzpolitik setzt also voraus, dass sich der Staat 
pro Jahr nicht mehr verschuldet als er an Wirtschafts-
wachstum generiert. Die europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion hat mit den Maastrichtkriterien festgelegt, 
dass die Schuldenstandsquote, d.h. der Schuldenstand 
des Gesamthaushalts eines Staates gemessen am Brutto-
inlandsprodukt (BIP), 60% nicht überschreiten darf. Um 
dies sicherzustellen, darf danach – bei einem unterstellten 
durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von nominal 5% 
– die Neuverschuldung 3% des BIP nicht überschreiten.3 

Hier wird erkennbar, dass die Schuldenfreiheit offensicht-
lich nicht Voraussetzung nachhaltiger Finanzpolitik ist. 
Ist dies der Erkenntnis geschuldet, dass sich politische 
Postulate am politisch Machbaren orientieren sollten oder 
ist dieses Zugeständnis ökonomisch begründbar? Wohl 
beides: Als über die Voraussetzungen für die Aufnahme 
eines Staates in die Währungsunion entschieden wurde, 
orientierte sich die EU an den fi nanzpolitischen Gegeben-

1 So bereits der Brundtland-Report, herausgegeben von der Weltkom-
mission für Umwelt und Entwicklung 1987.

2 E. Baumann, J. Schneider: Die neuen Regeln des Bundes, S. 89 ff., 
in: C. Kastrop, G. Meister-Scheufelen, M. Sudhof (Hrsg.): Die neuen 
Schuldenregeln im Grundgesetz. Zur Fortentwicklung der bundes-
staatlichen Finanzbeziehungen, Berlin 2010.

3 Entschließung des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt, Amtsblatt C 236 vom 2.8.1997, Amsterdam, 
17.6.1997.
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bei 1,99 Billionen Euro. Dies entsprach 24 450 Euro 
je Einwohner und 83,2% der Wirtschaftsleistung. Der 
Bund trägt mit 1,3 Billionen Euro, d.h. knapp zwei Drit-
tel zur Gesamtverschuldung bei, der Beitrag der Länder 
beträgt 595 Mio. Euro, d.h. knapp 30%, der Beitrag der 
Kommunen 119 Mio. Euro, also 6% (vgl. Abbildung 1).

1973 betrug die Schuldenstandsquote noch 18,3%. 
Seitdem ist sie jedes Jahr, von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, gestiegen und erreicht mittlerweile mehr als 
80%. Lediglich 1986, 1989, 2000, 2001, 2006 und 2007 
war die Schuldenstandsquote leicht rückläufi g. Bereits 
vor der deutschen Einheit lag sie bei knapp 42%. Die 
Gründe für den Anstieg sind vielfältig. Sicher ist, dass 
der Solidität der öffentlichen Finanzen lange Zeit kei-
ne politische Priorität eingeräumt wurde, die mäßigend 
auf den Ausbau des Verwaltungsapparats sowie den 
Anspruch auf die Ausweitung von Subventionen oder 
Sozialleistungen gewirkt hätte. Die einnahmesenken-
den Steuerreformen haben sich einseitig an politisch 
Wünschenswertem, aber nicht an fi nanzpolitisch Mach-
barem orientiert. Die Politik hat es dabei auch nicht 
leicht: Selbst eine Steuervereinfachung ist in der Regel 
mit Steuersenkungen und damit mit einer Schwächung 
der Einnahmeseite verbunden. Einer der Gründe für die 
mangelnde Durchschlagskraft fi nanzpolitischer Rati-
onalität lag in der unzureichenden Schuldenbegren-
zungsregel.

Bisherige Schuldenbegrenzungsregel

Art. 115 GG regelte für den Bund, dass Einnahmen aus 
Krediten die Summe der im Haushaltsplan veranschlag-
ten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten dür-
fe. Ausnahmen seien nur zur Abwehr einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zulässig. Ent-
sprechende Regelungen sahen bzw. sehen auch heute 
noch die meisten Landesverfassungen vor.

Die Schwächen dieser Regelung liegen auf der Hand:

• Die Neuverschuldung war grundsätzlich nur durch 
die Höhe der Investitionen begrenzt. Das im alten 
Art. 109 Abs. 2 GG formulierte Staatsziel, dass bei 
der Haushaltswirtschaft – also auch bei der Kredit-
aufnahme – den Erfordernissen des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen sei, 
lief bei der Kreditaufnahme unterhalb der Höhe der 
Investitionsausgaben faktisch ins Leere. Das heißt, 
die öffentliche Hand machte auch dann Schulden, 
wenn die Steuereinnahmen sprudelten. Es wurde al-
so in guten Zeiten nicht auf neue Schulden verzich-
tet, geschweige denn bestehende getilgt.

würdigkeit zu verlieren. Es erhält liquide Mittel nur noch zu 
sehr hohen Zinsen oder überhaupt nur noch von einer zen-
tralen Notenbank. Damit droht der Staatsbankrott. Grie-
chenland hat dies bei einem Schuldenstand von 143% des 
BIP (2010) erreicht.5 Der Staatsbankrott konnte nur noch 
durch Unterstützungsmaßnahmen des IWF und der EU 
abgewendet werden. Deutschland hatte bereits zweimal 
einen Staatsbankrott zu beklagen, 1923 als Spätfolge des 
1. Weltkrieges und nach 1945. Außer Griechenland ist Is-
land das jüngste Beispiel, dessen Staatsbankrott in Folge 
der Finanzmarktkrise 2008 nur mithilfe des IWF und einer 
Kreditzusage von Finnland, Dänemark, Norwegen und 
Schweden abgewendet werden konnte. Zuvor, d.h. 2001/ 
2002 befand sich Argentinien im Staatsbankrott.

Man kann also festhalten, dass nachhaltige Finanzpolitik 
dann erreicht ist, wenn ein Land schuldenfrei ist oder der 
Schuldenstand in einem vertretbaren Verhältnis zur Wirt-
schaftsleistung liegt, der Schuldenstand gemessen an der 
Wirtschaftsleistung nicht erhöht wird und das Ausgaben-
niveau des öffentlichen Haushalts so angelegt ist, dass es 
bei einer konjunkturellen Normallage von den Einnahmen 
(ohne Kredite) gedeckt wird.

Die Schuldenentwicklung Deutschlands

2010 lag die Verschuldung des Gesamthaushalts Deutsch-
lands, d.h. des Bundes, der Länder und der Gemeinden, 

5 Eurostat: Pressemitteilung, Euroindikatoren 60/2011, 26.4.2011.

Abbildung 1
Öffentliche Verschuldung und BIP

Verschuldung: 1970 bis 2009: Finanzen und Steuern 2009, Schulden der 
öffentlichen Haushalte, Fachserie 14, Reihe 5, Übersicht 1.1.1: Kredit-
marktschulden und Kassenkredite; 2010: vorläufi ge Ergebnisse aus der 
Pressemitteilung Nr. 069 vom 21.2.2011; BIP: Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnungen 2010: Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen, 
Volkseinkommen, Lange Reihen ab 1950, Stand Februar 2011.

Quelle: Daten des Statistischen Bundesamts.
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Rechnungswesen, in dem auch die Vermögensverän-
derungen mitsamt der Verschuldung und den Pensi-
onsverpfl ichtungen bilanziert werden müssten. Da 
sich die neue Schuldenbremse im Grundgesetz nach 
der Schweizer Schuldenbremse orientiert, darf man 
hoffen, dass sich die Bundes- und Landespolitik in 
Deutschland auch der Doppik, die in der Schweiz be-
reits 1981 beschlossen worden ist, nähert.7 

• Schlussendlich fehlte der alten Schuldenbegren-
zungsregel eine Instanz, die eine wirksame Kontrolle 
über die Verschuldungsentwicklung der Länder aus-
übte.

Die neue Schuldenbremse im Grundgesetz

Es ist ein großes Verdienst von Günther Oettinger und 
Peter Struck, den beiden Vorsitzenden der Föderalismus-
kommission II, mit der Schuldenbremse im Grundgesetz 
eine Verfassungsregel – übrigens gegen erhebliche Wi-
derstände – durchgesetzt zu haben, die der Finanzpolitik 
nach 60 Jahren endlich die verfassungsrechtliche Prio-
rität verschafft, auf die sie angewiesen ist, um sich als 
generationengerecht erweisen zu können.

Die Schuldenbremse regelt in dem neu gefassten 
Art. 109 GG, dass die Haushalte von Bund und Ländern 
künftig grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten aus-
zugleichen sind. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können Ausnahmeregelungen vom Neuverschuldungs-
verbot vorgesehen werden, und zwar

• zur symmetrischen Berücksichtigung einer von der 
Normallage abweichenden Konjunkturentwicklung  
(konjunkturelle Komponente). Kredite, die im Ab-
schwung aufgenommen wurden, sind im Aufschwung 
wieder zurückzuführen;

• für Fälle von Naturkatastrophen oder außergewöhn-
lichen Notsituationen, mit gleichzeitiger Festlegung 
entsprechender Tilgungsregelungen.

Für den Bund wurden diese Ausnahmen in Art. 115 GG 
und dem Gesetz zur Ausführung von Art. 115 des Grund-
gesetzes geregelt. Danach sind, wenn die tatsächliche 
Kreditaufnahme von der zulässigen während des Haus-
haltsvollzugs abweicht, diese Abweichungen auf einem 
Kontrollkonto festzuhalten. Der negative Saldo des Kon-
trollkontos soll 1,5% des Bruttoinlandsprodukts nicht 
überschreiten. Ab einer Überschreitung von 1% des BIP 

7 Ch. Magin: Die Wirkungslosigkeit der neuen Schuldenbremse, in: 
Wirtschaftsdienst, 90. Jg. (2010), H. 4, S. 262 ff., hier S. 268. 

• Die Ausnahmereglung der Abwehr einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts hatte der er-
gebnisgeleiteten Interpretation Tür und Tor geöffnet. 
Das Verfassungsgericht Nordrhein-Westfalen (NRW) 
hat mit dem Urteil vom 15. März 2011 den Nachtrags-
haushalt des Landes NRW für verfassungswidrig 
erklärt,6 weil sich der Nachtragshaushaltsgesetzgeber 
(nicht einmal) die Mühe gemacht habe, auch nur den 
Versuch zu unternehmen zu begründen, ob die erhöhte 
Kreditaufnahme geeignet sei, die angenommene Stö-
rung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ab-
zuwehren und wie dies denn gelingen solle. Dies zeigt, 
dass der Rückgriff auf den Ausnahmetatbestand als 
mühelos empfunden wurde.

• Unverständlich war bei der bisherigen Schuldenbe-
grenzungsregel der Bezug zur staatlichen Bruttoinves-
tition, weil darin auch Erhaltungssubventionen enthal-
ten waren, die das Vermögen also lediglich erhielten 
und nicht steigerten. Neuen Schulden musste demzu-
folge nicht einmal ein Wertzuwachs des Staatsvermö-
gens gegenüberstehen. Auch die Lebens- bzw. Nut-
zungsdauer erworbener Investitionsgüter hatte keinen 
Einfl uss auf die Dauer der Kreditaufnahme. Eine einmal 
getätigte, gegebenenfalls kurzlebige Investition ge-
nerierte eine dauernde Kreditermächtigung, die über 
Jahrzehnte hinweg revolvierend in Anspruch genom-
men werden konnte.

• Sondervermögen des Bundes und der Länder waren 
von der Schuldenbegrenzungsregel nicht erfasst.

• Unzureichend war, dass die Entscheidung über die 
Nettokreditaufnahme nur für die Haushaltsplanung, 
nicht aber für den Haushaltsvollzug getroffen wurde. 
Wurden geplante Investitionen, auf die zur Rechtferti-
gung neuer Schulden verwiesen worden war, gar nicht 
durchgeführt, so spielte dies für die Verfassungsmäßig-
keit des Haushalts keine Rolle. 

• Schließlich fehlte jegliche Tilgungsverpfl ichtung. Auf 
diese Weise blendete die Schuldenbegrenzungsregel 
die Entwicklung des Schuldenstands völlig aus und 
befasste sich nur mit der jeweils aktuellen Haushalts-
planung. Angesichts der in den öffentlichen Haushalten 
immer noch vorherrschenden kameralistischen Haus-
haltsführung, die sich auf eine Liquiditätsrechnung des 
jeweiligen Haushaltsjahres bezieht, war dies zwar eine 
befremdlich anmutende, gleichwohl konsequente Hal-
tung des Gesetzgebers. Verzichten der Bund und 13 
der 16 Länder doch bis heute auf ein kaufmännisches 

6 Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 15.3.2011,  
VerfGH 20/10.
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rell guten Zeiten die Nettokreditaufnahmemöglichkeit re-
duziert bzw. Überschüsse erwirtschaftet werden müssen. 
Mit der Schuldenbremse wird zumindest die Schulden-
standsquote automatisch sinken, da die Vermeidung von 
Neuverschuldung in konjunkturell normalen Zeiten den 
Schuldenstand einfriert, während die Wirtschaftsleistung 
zunimmt.

In den Verhandlungen der Föderalismuskommission II 
zeigte sich, dass eine Reihe fi nanzschwacher Länder nur 
unter der Voraussetzung von Finanzhilfen bereit war, der 
Schuldenbremse zuzustimmen.11 Diese Forderung war 
zumindest bei einzelnen Ländern nachvollziehbar: Ihre  
Haushaltslage ist überaus problematisch, da sie mit zu 
hohen Fixkosten angesichts der einwohnerzahlbedingten 
geringen Einnahmebasis oder zu hohen Zinszahlungen 
belastet sind und sich deshalb nicht in der Lage sahen, 
aus eigener Kraft ihren Haushalt bis Ende 2019 strukturell 
auszugleichen.

Die Konsolidierungshilfen nach Art. 143d GG sehen vor, 
dass fünf Länder (Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein) von 2011 bis 2019 eine fi -
nanzielle Unterstützung in Höhe von 800 Mio. Euro jährlich 
erhalten. Die Finanzierung dieser Hilfen tragen Bund und 
Länder zu je 50%. Voraussetzung für die Gewährung der 
Hilfen ist, dass die Konsolidierungsländer einen Konsoli-
dierungspfad einhalten, der sie in die Lage versetzt, ihre 
Haushalte bis spätestens zum 31. Dezember 2019 struktu-
rell auszugleichen und ab 2020 die neue Schuldenregelung 
einzuhalten. Anfang 2011 hat der Bund mit den Konsolidie-
rungsländern Verwaltungsvereinbarungen geschlossen.

Ein Streitpunkt war dabei, wie die Konjunkturkomponente 
des staatlichen Defi zits in Abgrenzung zum strukturellen 
Defi zitanteil zu berechnen ist.12 Im Ergebnis haben sich zu 
Recht diejenigen durchgesetzt, die in Anlehnung an die 
Berechnungsmethode der EU im Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt dafür plädierten, die Konjunkturkomponente 
aus dem Produkt von Produktionslücke und Budgetsen-
sitivität zu ermitteln, unabhängig davon, ob ein Rückgang 
der Steuereinnahmen konjunkturell oder durch steuerpoli-
tische Entscheidungen bedingt war.13 

11 Die gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Mo-
dernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, die Beratungen 
und ihre Ergebnisse, Herausgeber: Deutscher Bundestag, Bundesrat, 
Öffentlichkeitsarbeit, Berlin 2010.

12 I. Deubel: Die Föderalismusreform II: Weiterentwicklung der Verschul-
dungsgrenzen, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 
2/2009, S. 231 ff.

13 Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftforschung (RWI): Er-
mittlung der Konjunkturkomponenten für die Länderhaushalte zur 
Umsetzung der in der Föderalismuskommission II vereinbarten Ver-
schuldungsbegrenzung, Endbericht Forschungsprojekt im Auftrag 
des Bundesministeriums der Finanzen, 2010.

ist der Saldo des Kontrollkontos konjunkturgerecht zu-
rückzuführen.8

Nach Art. 109, 115 GG darf der Bund jährlich eine struk-
turell bedingte Nettokreditaufnahme bis zur Höhe von 
0,35% des nominalen Bruttoinlandsprodukts in Anspruch 
nehmen.9 Die Einhaltung der Vorgabe des ausgeglichenen 
Haushalts ist für den Bund ab dem Jahr 2016 zwingend 
vorgesehen. Der Bund hat sich bereits auf einen Abbau-
pfad verständigt, der Ende 2015 zu einem strukturell aus-
geglichenen Bundeshaushalt führen soll (vgl. Abbildung 2). 

Für die Länder ist dagegen keine strukturelle Verschul-
dungskomponente vorgesehen, d.h. die Länder dürfen 
grundsätzlich keine neuen Schulden machen. Eine anti-
zyklische Kreditaufnahme zur Steuerung konjunktureller 
Schwankungen ist im Rahmen der Implementierung der 
symmetrischen Konjunkturkomponente in den jeweiligen 
Landesverfassungen zulässig. Das Verfassungsgebot des 
ausgeglichenen Haushalts gilt für die Länder ab dem Jahr 
2020, d.h. sie haben ihren Haushalt bis zum 31. Dezem-
ber 2019 strukturell auszugleichen.

Im Gegensatz zur Schweizer Schuldenbremse ist die 
deutsche Schuldenbremse keine Budgetregel, die auf ei-
ner Rückführung der aufgenommenen Kredite besteht.10 
Allerdings wird mit der symmetrischen Umsetzung der 
Konjunkturkomponente erreicht, dass sich in konjunktu-

8 Bundesministerium der Finanzen: Kompendium zur Verschuldungsre-
gel des Bundes gemäß Art. 115 Grundgesetz, S. 6.

9 Derzeit, 2011, würde der Neuverschuldungsrahmen des Bundes bei 
ca. 10 Mrd. Euro liegen. 

10 P. Siegenthaler, F. Zurbrügg: Die Schweizer Schuldenbremse, in: C. 
Kastrop, G. Meister-Scheufelen, M. Sudhof (Hrsg.), a.a.O., S. 355 
(362).

Abbildung 2
Nettokreditaufnahme des Bundes
in Mrd. Euro

2010 bis 2015: Eckwertebeschluss des Bundeskabinetts zum Bundeshaus-
halt 2012 vom 16.3.2011; 2016: laut Finanzplan des Bundes 2010 bis 2014.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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fassungsrechtliche Schuldenbremse in ihre Verfassung 
aufzunehmen. So wurde am 27. März 2011 in Hessen in 
einer Volksabstimmung mit einer Zustimmung von 70% 
entschieden, die Schuldenbremse in die Verfassung des 
Landes aufzunehmen. Bereits am 19. Mai 2010 hatte der 
Landtag in Schleswig-Holstein die Schuldenbremse in 
die Verfassung aufgenommen. Der Landtag in Rheinland-
Pfalz fügte am 16. Dezember 2010 einen neuen Art. 119 
mit einer Schuldenbremse in die Landesverfassung ein.

Ausblick

Die verfassungsrechtliche Schuldenbremse bietet der Po-
litik die historische Chance, die öffentlichen Haushalte aus 
der Schuldenfalle zu führen und zu konsolidieren.16 Die 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 mit ihren enormen fi -
nanziellen Folgen für die öffentlichen Haushalte hat allen 
politisch Verantwortlichen bewusst gemacht, wie not-
wendig eine wirksame Schuldenbegrenzung ist. Dieses 
Bewusstsein wurde 2010 und 2011 durch die drohenden 
Staatsinsolvenzen von Griechenland, Irland und Portugal 
noch geschärft.

Vorteilhaft ist, dass die Schuldenregel selbst auf einem 
zwar mühsam errungenen, aber breiten Konsens aller Par-
teien beruht.17 Die neue Schuldenregel enthält eine höhere 
Durchschlagskraft als die bisherige Regelung, da sie kon-
kreter und damit ihre Einhaltung leichter überprüfbar und 
transparenter ist. Sie schreibt erstmals überhaupt vor, dass 
grundsätzlich keine neuen Schulden gemacht werden dür-
fen, und sie verpfl ichtet zu einem Tilgungsplan, wenn eine 
Kreditaufnahme konjunkturell oder katastrophenbedingt 
ausnahmsweise unvermeidbar ist. Vorteilhaft ist, dass sie 
in das europäische Schuldenregime eingebettet ist und 
sich an dessen Grundsätzen und Verfahren anlehnt, auch 
wenn sie nur neu eingerichtete, nicht aber vorhandene 
Sondervermögen erfasst. Die neue Schuldenregel verfügt 
zumindest über Sanktionen in Form des „name and sha-
me“. Trotz dieser günstigen Ausgangslage wird der Weg 
aus der Neuverschuldung auch in Zukunft entscheidend 
vom politischen Willen abhängen.18 Noch ist nicht sicher, 
ob es den politischen Parteien tatsächlich gelingt, den 
Paradigmenwechsel im politischen Alltag zu vollziehen, 
wenn die Auseinandersetzung mit den Interessengruppen 
zunimmt, der öffentliche Druck immer stärker wird und die 
Versuchung groß ist, den Beifall der Bevölkerung durch ei-
gentlich nicht fi nanzierbare Maßnahmen zu erhalten.

16 So auch L. P. Feld: Die Schuldenbremse ist ein wunderbares Instrument, 
in: Ch. Kastrop, G. Meister-Scheufelen, M. Sudhof (Hrsg.),  a.a.O., S. 168 ff.

17 Mit Ausnahme der Partei Die Linke.
18 So auch S. Korioth: Das neue Staatsschuldenrecht – zur zweiten Stu-

fe der Föderalismusreform, in: Juristenzeitung, 14/2009, S. 729 ff., 
hier S. 736.

Nach den Berechnungen des RWI ergibt sich für die 
16 Bundesländer 2010 ein strukturelles Defi zit von im-
merhin 27 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 3). Dies zeigt, welch 
außerordentlich ambitionierte Aufgabe den Landesregie-
rungen und Länderparlamenten bevorsteht. Der Abbau 
eines strukturellen Defi zits von 5% bis 20% ist für die Län-
der überaus schwierig, da über 40% der Länderhaushalte 
durch direkte Personalausgaben gebunden sind. Bezieht 
man Zuwendungen und Zuschüsse mit ein, die zu einem 
erheblichen Teil in Personalhaushalte fl ießen, so liegt der 
Anteil bei über 50%. Personal in den Ländern heißt eben 
vor allem Lehrer, Professoren, Polizisten, Richter, Justiz-
vollzugsbeamte und Steuerbeamte. Der Erfolg der Konso-
lidierung wird davon abhängen, ob es den Ländern gelingt, 
Konsolidierungspläne bis Ende 2019 zu verabreden,14 den 
Abbaupfad transparent und verständlich zu machen und 
ihn gut in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Letzteres 
läst sich am besten verwirklichen, wenn die Maßnahmen 
per Volksentscheid abgestimmt werden und damit ein 
breiter politischer Konsens herbeigeführt wird.

Die Kritik an der Schuldenbremse bezieht sich vor allem 
darauf, dass gegen die Haushaltsautonomie der Länder 
verstoßen werde.15 Gegen dieses Argument spricht, dass 
der Bundesrat der Verfassungsänderung zugestimmt hat. 
Außerdem sind bereits die ersten Länder dabei, die ver-

14 C. Fuest: Die fi skalpolitischen Handlungsspielräume Deutschlands mit der 
Schuldenschranke, in: Wirtschaftsdienst, 90. Jg. (2010), H. 11, S. 711 ff.

15 B. Fassbender: Eigenstaatlichkeit und Verschuldungsfähigkeit der 
Länder, Verfassungsrechtliche Grenzen der Einführung einer „Schul-
denbremse“ für die Länder, beck-online – NVwZ 2009, 737.

Quelle: Daten 2010 aus RWI: Ermittlung der Konjunkturkomponenten für 
die Länderhaushalte zur Umsetzung der in der Föderalismuskommission 
II vereinbarten Verschuldungsbegrenzung, Essen 2010.

Abbildung 3
Strukturelles Defi zit 
in Mio. Euro

5633
2892

2838

2529
2365

2101
2025

1650
1522

895
883

632
573

487
164

�101

NRW
HE

NDS
BY
BE

BW
RP
HH

SH
TH
HB
SL
ST
BB
MV
SN



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


